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Benachrichtigung über 
 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

Herr Ferhat Ipek letzte bekannte Anschrift: Weiherstr. 9, 51373 Leverkusen, werden 
hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2,  
40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung  
zugestellt: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung gemäß § 7  Unterhaltsvorschuss-
gesetz (Rechtswahrungsanzeige) vom 07.05.2024,  Aktenzeichen 32/3-09.11,  
Kind: Asian Azid Malik Logvynchuk  
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 

Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathaus-
platz 2, 40789 Monheim am Rhein, Zimmer 015, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen,  
Verjährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung  
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen  
vergangen sind. 

Monheim am Rhein, 07.05.2024 

Der Bürgermeister  
im Auftrag 

qez. Poot 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 
 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
………………………………………………………letzte bekannte Anschrift:…………, 40789 Monheim 
am Rhein werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom……………, 
…………………………………………………... 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 031, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 13.05.2024 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Bayrakdar________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
Der Firma Time Workers GmbH, letzte bekannte Anschrift: Siemensstraße 18, 40789 Monheim 
am Rhein, vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Ucar, Ilkay, letzte bekannte Anschrift: Sie-
mensstr. 18, 40789 Monheim am Rhein, wird hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim 
am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgendes Dokument durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Monheim am Rhein, Az.: 237582-0120-1 vom 14.05.2024. 
 
Das Dokument kann im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim 
am Rhein, 1. OG, Zimmer 156, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z.B.: Rechtsbehelfsfristen, Ver-
jährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, den 14.05.2024 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Hupprecht 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bauleitplan 
 

Bebauungsplan 72B "Gewerbegebiet Sandstraße" 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 15.05.2024 folgenden Beschluss 

gefasst: 

Der Bebauungsplan 72B "Gewerbegebiet Sandstraße" wird als Satzung beschlossen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 
- im Norden durch die Baumberger Chaussee sowie das Gewerbegebiet Knipprather Busch, 
- im Osten durch den Knipprather Wald, 
- im Süden durch das Gelände des Klärwerks des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes 

und  
- im Westen durch gewerblich genutzte Flächen des ehemaligen Braas-Geländes sowie ei-

ner ehemaligen Deponiefläche.  
Die Abgrenzung ist aus dem beigefügten Planausschnitt ersichtlich.  
 

Hiermit wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Der vorgenannte Bebauungsplan wird im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Bereich Stadt-

planung und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 2. Obergeschoss, Zimmer 

218, 219, während der allgemeinen Dienstzeiten: 

Montag bis Mittwoch:  08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag:    08:30 –12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr 

Freitag:    08:30 – 12:00 Uhr 

für jedermann zur Einsichtnahme und für die Erteilung von Auskünften bereitgehalten. 

 

Hinweise: 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung 

(§ 215 BauGB) 

 

Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden 

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 
Rhein, unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des vorgenannten Gesetzes gegen den hiermit bekanntgemachten Bebau-

ungsplan nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der o.g. Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Monheim am Rhein vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB) 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlan-

gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 

die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-

mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 
Monheim am Rhein, den 16.05.2024 
 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Genehmigung über die Änderung des Flächennutzungsplanes  
 

59. Änderung des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Sandstraße" 

Die gemäß § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) erforderliche 

Genehmigung der vom Rat der Stadt Monheim am Rhein 23.03.2024 beschlossene 59.Änderung 

des Flächennutzungsplans durch die Bezirksregierung Düsseldorf gilt auf Grund Fristablaufs am 

10.05.2024 gemäß § 6 Abs. 4 S. 4 BauGB als erteilt.  

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung wird begrenzt  
- östlich vom Knipprather Wald, 
- südlich durch das Klärwerk des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes, 
- westlich durch die Landstraße L353 (Baumberger Chaussee) und  
- nördlich von der Sandstraße und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt 

ersichtlich.  
 

Die vorgenannte Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung werden im Rat-

haus der Stadt Monheim am Rhein, Bereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 

40789 Monheim am Rhein, 2. Obergeschoss, Zimmer 218, 219, während der Dienstzeiten und 

zwar werktags: 

Montag bis Mittwoch:  08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag:    08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr 

Freitag:    08:30 – 12:00 Uhr 

für jedermann zur Einsichtnahme und für die Erteilung von Auskünften bereitgehalten. 

Die Genehmigung wird gemäß § 6 Absatz 5 BauGB hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit der 

Bekanntmachung wird die vorgenannte Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 

Hinweise: 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung  

(§ 215 BauGB) 

Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden 

1. eine nach § 214 Absatz1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Genehmigung 

schriftlich gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 

Rhein, unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-

den sind. 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des vorgenannten Gesetzes gegen den hiermit bekanntgemachten Bebau-

ungsplan nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der o.g. Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Monheim am Rhein vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB) 

Gemäß § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlan-

gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann gem. § 44 Absatz 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 

die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-

mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 

Monheim am Rhein, 16.05.2024 
 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Wahlbekanntmachung 
 
 

1.  Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
 statt. 

Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Monheim am Rhein ist in 20 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29. April 

2024 bis 19. Mai 2024 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  16:00 

Uhr in der Gesamtschule am Berliner Ring, Berliner Ring 5, 40789 Monheim am Rhein, 
in den Räumen 165 bis 167, 172 bis 179, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  

 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-
gen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Ver-
einigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung. 
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Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 

 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-

lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Mettmann, in dem 

der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Mettmann  
 
 oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Monheim am Rhein einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in ver-
schlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 

Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
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berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt o-
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 
4a des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Ab-
satz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 

Monheim am Rhein, den 22.05.2024 Stadt Monheim am Rhein 
 Der Bürgermeister 
 
 gez. Zimmermann 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Tayyip Eyüp Yilmaz geb. 29.10.1996 letzte bekannte Anschrift: Isarweg 1a, 40764 
Langenfeld, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 
2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung Inverzugsetzung, Aktenzeichen: 32/3-09.11 Kind Yilmaz, 
Fatima Reyyan, vom 24.05.2024 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 030, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 24.05.2024 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Schröder________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Tayyip Eyüp Yilmaz geb. 29.10.1996 letzte bekannte Anschrift: Isarweg 1a, 40764 
Langenfeld, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 
2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung Inverzugsetzung, Aktenzeichen: 32/3-09.11 Kind Yilmaz, 
Ibrahim, vom 24.05.2024 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 030, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 24.05.2024 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Schröder________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
 
 
 
 
 
 
 

 


